
 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 

BD-2000.02/0157-allg/2026 

Innsbruck, im Jänner 2026 

 
Schulische Tagesbetreuung – Informationen für das Schuljahr 2026/27 – Bedarfserhebung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  

Die Tiroler Familien sind uns ein großes Anliegen – die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 

dabei besonders wichtig. Das Land Tirol und die Bildungsdirektion für Tirol verschreiben sich deshalb einer 

schulischen Tagesbetreuung von hoher Qualität. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Bedürfnisse der Kinder 

und Erziehungsberechtigten. 

Die Möglichkeit, Ihr Kind zur schulischen Tagesbetreuung für das Schuljahr 2026/27 anzumelden, besteht 

jetzt!  

Wichtig für die Bedarfserhebung zur schulischen Tagesbetreuung: 

✓ Auch wenn in Ihrer Gemeinde ein Hort oder ein alterserweiterter Kindergarten eingerichtet ist,  

muss die Gemeinde als Schulerhalter die Befragung durchführen. 

✓ Wenn alle Kinder, die einen Bedarf angemeldet haben, im Hort bzw. Kindergarten betreut werden 

können, besteht keine Verpflichtung, die schulische Tagesbetreuung zusätzlich anzubieten.  

✓ Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung ist keine Alternative zur schulischen Tagesbetreuung oder Hort, 

da keine Nachmittagsbetreuung angeboten wird. 

✓ Die Einführung der schulischen Tagesbetreuung kann zu einer gelungenen Anpassung der 

Institution Schule an gesellschaftliche Veränderungen beitragen.  

 

Tirols Kinder werden an ihrer Schule in einer vertrauten Umgebung betreut. Dabei können sie von 

Pädagoginnen und Pädagogen bestmöglich gefördert und gefordert werden. Sie finden alle Informationen 

dazu im Merkblatt und für weitere Fragen steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.in Cornelia Hagele - Präsidentin der Bildungsdirektion für Tirol 
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